
	Checkliste: Prüfen Sie Schritt für Schritt, ob die Rückzahlungsklausel wirksam ist

	Ja
	Nein

	Diente die Fortbildung (überwiegend) dem betrieblichen/behördlichen Interesse?

	
	

	Hat der Arbeitgeber tatsächlich Kosten übernommen?

	
	

	Ist eine Rückzahlungsklausel im Arbeitsvertrag oder in einer Zusatzvereinbarung enthalten?

	
	

	Handelt es sich um eine vorformulierte Standardklausel und ist die Klausel klar verständlich formuliert (z. B. Kostenhöhe, Bedingungen, Dauer)?

	
	

	Ist die Bindungsdauer angemessen?
Richtwerte aus der Rechtsprechung: 
	< 1 Monat 	Fortbildung → max. 6 Monate Bindung
	1–2 Monate 	Fortbildung → max. 1 Jahr
	3–6 Monate 	Fortbildung → max. 2 Jahre
	> 6 Monate 	Fortbildung → max. 3 Jahre

	
	

	Eine Rückzahlung erfolgt nur bei Eigenkündigung oder vom Arbeitnehmer zu vertretender Kündigung?

	
	

	Die Rückzahlungspflicht ist auf den tatsächlichen Aufwand beziffert und begrenzt?

	
	

	
Fazit: Nur wenn alle Punkte mit „Ja“ beantwortet werden können, ist die Rückzahlungsklausel wirksam.




